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. Beginn der Sitzung: 11 Uhr 5 Minuten 
Präsident Kunschak: Die Sitzung ist er- Bundesgesetz über die Abänderung des 

öffnet. Beförderungsteuergesetzes, BGBI. Nr. 123/ 
Entschuldigt von der heutigen Sitzung 1949 (Beförderungsteuernovelle 1952) (524 

haben sich die Abg. Rainer, Dipl.-Ing. Babitsch, d. B.); ... . .. . 
Maurer, Ing. Kortschak, Hans Roth, Dr. Josef . Bundesgesetz u?er dIe ~ewerbsmaßIge Be
Fink, Dr. Schöpf, Vollmann, Kranebitter, Ior~erung .. von Gutern mIt Kraftfahrzeugen 
Kapsreiter, Gschweidl, Holzfeind, Marchner, (Guterbeford~rungs~esetz) . (525. d. ~.). 
Ferdinanda Flossmann und Stampler. Vom BezIrksgerIcht Linz 1st eIll Aus-

Die schriftlichen Anfragebeantwortun
gen 378 bis 380 wurden den anfragenden 
Mitgliedern des Hauses übe r mit tel t. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. 
Prinke, um Verlesung des Einlaufes. 

Schriftführer Prlnke: 
"An das Präsidium des Nationalrates, Wien I, 

Parlament. 
Mit Rücksicht auf meine Ernennung zum 

Nationalbankpräsidenten habe ich mich ver
anlaßt gesehen, der Hauptwahlbehörde heute 
mitzuteilen, daß ich mein Nationalratsmandat 
auf Grund des Wahlscheines niederlege. 

Ich bitte das Präsidium, hievon Kenntnis zu 
nehmen. 

Hochachtend 
Dr. Eugen Margaretha" 

Präsident: Zur Kenntnis genommen. 

Schriftführer Prinke: Von der Bundes
regierung sind folgende Vor lagen eingelangt: 

Bundesgesetz, durch welches das Bundes
gesetz vom 19. Mai 1949, BGBI. Nr. 139, 
wonut die Grundlagen für die allgemeinen 
Gütertarifklassen und die Grundlagen des 
Personen-, Gepäck- und Expreßguttarifes der 
Österreichischen Bundesbahnen und der vom 
Bunde für eigene Rechnung betriebenen Privat
bahnen neu festgesetzt werden, und die Verord
nung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Betriebe vom 17. Feber 1950, 
BGBL Nr. 71, über die Einführung des öster
reichischen Schillings als Tarifwährung in dem 
Durchfuhrtarif (VI. Hauptstück des Güter
tarifs der Österreichischen Bundesbahnen, 
Teil H, Heft A, gültig vom 1. Jänner 1950) 
außer Kraft gesetzt werden (519 d. B.); 

Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige 
gewerbsmäßige Beförderung von Personen 
zu Lande und über einige Änderungen der 
Gewerbeordnung . (Gelegenheitsverkehrs
Gesetz) (520 d. B.); 

Bundesgesetz,· betreffend die linienmäßige 
Beförderung von Personen zu Lande mit 
Kraftfahrzeugen (Kraftfahrliniengesetz 1952-
KflG. 1952) (522 d. B.); 

Bundesgesetz, betreffend Änderung des Last-
verteilungsgesetzes (Lastverteilungs-N ovelle 
1952) (523 d. B.); 

lieferungsbegehren gegen den Abg. Dr. 
Ernst Koref eingelangt. 

Es werden zugewiesen: 
/i19 dem Hauptau88Chuß; 
/i20 und /i2/i dem Handelsau8schuß; 
/i22 dem Verkehrsausschuß ; 
/i23 dem Ausschuß für 'Verstaatlichte Betriebe; 
/i24 dem Finanz- und Budgetausschuß; 
das Auslieferungsbegehren dem Immunitäts

ausschuß· 

Präsident: Wir gelangen zurTagesordnung. 
Der 1. Punkt der Tagesordnung ist der 

Bericht des Justizausschusses. über die Re
gierungsvorlage (503 d. B.): Bundesgesetz, 
womit das Strafgesetz· abgeändert und ergä.nzt 
wird (Strafgesetznovelle 1952) (516 d. H.). 

Berichterstatterin Marianne Pollak: Hohes 
Haus! Die schändliche Untat des Ottenschlager 
Oberlehrers Josef Hochedlinger und das damit 
im Zusammenhang stehende Fakultätsgut
achten der Wiener Universität, das den 
pathologischen Rauschzustand dieses verbre
cherischen Menschen feststellt und damit einen 
Schuldausschließungsgrund hergestellt hat, weil 
damit der böse Vorsatz aus dem Wege geräumt 
worden ist, hat uns allen wieder einmal mit 
erschreckender Klarheit gezeigt, daß dieser 
ganze tragische Komplex des Alkoholmiß
brauches insofern einer Korrektur zu unter
ziehen ist, als alle damit zusammenhängenden 
Fragen unserem heutigen Rechtsbewußtsein 
und den heutigen Vorstellungen und 
Erkenntnissen der Medizin und der Psychologie 
angepaßt werden sollen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, 
daß gerade in Österreich ein ungeheures Werk 
der Volks erziehung geleistet worden ist, indem 
Jahrzehnte hindurch die österreichische 
Arbeiterschaft vor Alkoholmißbrauch gewarnt 
und zu höheren Kulturgenüssen und Erkennt
nissen erzogen worden ist. Als Berichterstatter 
ist es mir leider benommen, zu dieser Frage 
mehr zu. sagen, obgleich ich als begeisterte 
Anhängerin im Kampf unseres Volkes gegen 
den Alkoholmißbrauch viel auf dem Herzen 
hätte. Ich darf hier heute an dieser Stelle 
nur der Mittler des Justizausschusses sein und 
darüber Bericht erstatten, was dort zu dieser 
Frage gesagt worden ist. Aber eines ist mir 
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nicht versagt: zum Ausdruck zu bringen, daß 
hier einmal eine Änderung und Ergänzung des 
Strafgesetzes vorgenommen wird, von der ich 
mit Fug und Recht behaupten darf, daß sie 
der überwältigenden Mehrheit des österreichi
schen Volkes aus dem Herzen kommt, und daß 
wir damit einem Wunsch nachkommen, viel
leicht sogar spät nachkommen, der schon seit 
langem bestand. 

Es ist gewiß nur ein Teilgebiet, das gelöst 
wird, es ist nur ein Anfang, aber - und das 
ist entscheidend - es ist ein Stück in unserem 
Kampf gegen den Alkohol. Wen~ nicht alles 
erfüllt worden ist, was wir uns vorgestellt 
haben, so deshalb, weil das Gefüge des Straf
gesetzes so kompliziert ist, daß man die ein
zelnen Änderungen mit Vorsicht durchführen 
muß, um die Sicherheit des Ganzen nicht zu 
gefährden. 

Aus dem Bedürfnis heraus, gegen den 
Alkoholmißbrauch aufzutreten, haben s07iia
listische Abgeordnete bereits in der Bu.dget
debatte des Jahres 1950 eine Entschließung 
beantragt, die zum Inhalt hat, der Herr 
Justizminister möge, sobald es teohnisch mög
lich ist, dem Hohen Haus eine Strafgesetz
novelle vorlegen, die folgen.den Gesichtspunkten 
Rechnung tragen soll: 

1. Selbstverschuldete Trunkenheit ist nicht 
als Milderungsgrund anzusehen. 2. Eine be
sondere Strafbestimmung soll jene Fälle er
fassen, in denen eine Person in trunkenem 
Zustand eine Tätigkeit ausübt, 7iU der be
sondere· Aufmerksamkeit erforderlich ist, um 
die Gefährdung anderer Personen zu verhüten 
oder um zu verhüten, daß die anderen Straßen
btmüt7ier durch Trunkenheit einer Gefahr 
ausgesetzt werden. (Abg. W einberger: Be
richten Sie hier als Parteiredner ? ) 

Darf ich in dem Zusammenhang sagen -
vielleioht wird das ein anderer Redner, dem 
mehr Möglichkeit geboten ist, dazu ausführ
licher zu sprechen -, daß es eine Reihe von 
Berufsgruppen gibt, bei denen Trunkenheit 
ein erschwerendes Moment sein müßte, z. B. 
der Lehrberuf, und deswegen habe ich ja mit 
dem Ottenschlager Fall meine Ausführungen 
begonnen. 

Meine Damen und Herren! Nun liegt die 
gewünschte Novelle vor uns. Es handelt sich 
hauptsächlich um drei Grundsätze: 

1. Ein selbstverschuldeter Rausch, der die 
Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließt, soll 
nicht wie bisher strafmildernd, sondern straf
erschwerend sein; 

2. selbstverschuldete völlige Berauschung 
soll nicht mehr ein Schuldausschließungsgrund 
sein wie bisher; 

3. werden Strafen für die sogenannte Fahrer
flucht festgesetzt, das heißt für jene Fälle, wo 
Menschen so unmenschlich sind, die notwen-

digen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen zu 
versagen. 

Der Justizausschuß hat sich am 11. März 
mit der Regierungsvorlage 503 der Beilagen 
in Anwesenheit des Justizministers Dr. Tscha
dek befaßt, und Sie können schon aus der Tat
sache, daß sie fast unverändert angenommen 
worden ist, darauf schließen, daß nicht nur 
die Öffentlichkeit unseres Landes, sondern 
auch die Mitglieder dieses Hauses mit dem 
Inhalt dieser Novelle einverstanden sind. 
.. Ich mache Sie nur auf eine ganz kleine 
Anderung aufmerksam. Im Art. I Z. 4 wird im 
neuen § 337 lit. c das Wort "Verkehrsunfall" 
durch das Wort "Unfall" ersetzt. Das ist alles 
gewesen. 

Nun erlauben Sie mir, daß ich im Namen 
des Justizausschusses den An trag stelle, 
der Nationalrat wolle dem vorliegenden Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Außerdem bitte ich, General- und Spezial
debatte in einem abzuführen. 

Gegen den form,ol,en Antrag wird keine Ein
wendung erhoben. 

Abg. Dr. Pfeifer: Hohes Haus! Die uns vor
liegende Regierungsvorlage über eine Straf
gesetznovelle 1952 wird von uns durchaus 
begrüßt; begrüßt sowohl weil sie der Bekämp
fung des Alkoholismus und der diesem ent
springenden üblen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesellschaft dient, als auch weil 
sie die gerichtliche Bestrafung der unterlassenen 
Hilfeleistung bei Unfällen nunmehr festlegt. 
Beides sind zwei wichtige Dinge, mit denen 
sicherlich die gesamte Bevölkerung einver
standen ist. 

Wenn ich hier doch einige Worte zu dieser 
Novelle spreche, so lassen Sie mich 7iunächst 
ganz kurz auf den Ausschußbericht eingehen, 
der nicht in jeder ~nsicht völlig richtig ist, 
sondern einige Ungenauigkeiten, um nicht 
mehr zu sagen, enthält. Ich will ihn um
schreiben mit "Dichtung und Wahrheit". 

Es heißt hier: "Es handelt sich vor allem 
darum, daß künftig ein selbstverschuldeter 
Rausch, der die Zurechnungsfähigkeit nicht 
ausschließt, im allgemeinen nicht ein straf
mildernder, sondern ein straferschwerender 
Umstand ist." Der erste Teil ist richtig, daß 
er im allgemeinen, in der Regel - und darauf 
legt ja das Gesetz den Ton - eben keinen 
strafmildernden Umstand bildet. Aber das 
zweite, daß er einen straferschwerenden Um
stand bildet, ist im Gesetz nicht gesagt. Es 
kann sein, daß es der Richter nach seiner 
freien Beurteilung so befinden wird, aber es 
ist nicht ausdrücklich gesagt; es ist nur 
gesagt, daß er in der Regel keinen mildernden 
Umstand darstellt. 
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Nun etwas anderes. Die Strafgesetznovelle 
befaßt sich nicht nur mit den mildernden und 
erschwerenden Umständen, sondern mit etwas, 
das vielleicht auf den ersten Blick sehr zur 
Verwechslung Anlaß geben kann, aber doch 
davon zu unterscheiden ist, nämlich mit einem 
Straferhöhungsgrund, mit einem Strafände
rungsgrund, wie das die Rechtswissenschaft 
nennt, was von den mildernden und er
schwerenden Umständen wohl zu unter
scheiden ist. Denn bei den mildernden oder 
erschwerenden Umständen ist es im Rahmen 
des gesetzlich festgelegten Strafrahmens dem 
Richter überlassen, zu beurteilen, ob ein 
solcher mildernder oder erschwerender Umstand 
vorliegt. Anders bei den Strafänderungs
gründen, die wir hier bei dem nun neugefaßten 
§ 337 des. Strafgesetzes vorfinden. Im § 335 
des Strafgesetzes, der von einem sehr bekannten 
Gefährdungsdelikt handelt, werden alle Hand
lungen und Unterlassungen, die fahrlässig be
gangen werden, eine konkrete Gefährdung 
darstellen und entweder eine schwere Körper
verletzung oder den Tod zur Folge haben, 
als Übertretung oder als Vergehen, je nach 
dem Umstand, um welche Folgen es sich 
handelt, erklärt. 

Und nun stellt der § 337 eine Ergänzung zu 
diesem § 335 dar, und zwar eine von Gesetzes 
wegen festgelegte Straferhöhung in gewissen 
Fällen. Hier ist das nicht mehr dem Richter 
überlassen, sondern es hat der Gesetzgeber 
selbst einen erhöhten Strafrahmensatz fest
gelegt, wenn diese erschwerenden Merkmale 
hinzukommen. 

Hier sehen Sie also den Unterschied: auf der 
einen Seite die mildernden oder erschweren
den Umstände und auf der anderen Seite die 
begrüßenswerte Neuerung dieser Novelle, daß 
hier ein solcher Straferhöhungsgrund von 
Gesetzes wegen neu hin7iugekommen ist. Es 

. ist der die Zurechnungsfähigkeit nicht aus
schließende Rauschzustand, wenn in diesem 
Zustand eine Tat begangen wird, die eben an 
sich unter § 335 des Strafgesetzes fällt. Ferner 
ist ein neuer Straferhöhungsgrund, von dem 
ja auch die Frau Berichterstatterin schon 
gesprochen hat, genau gesagt, die unterlassene 
Hilfeleistung bei Unfällen. Ursprünglich 
handelte es sich nach der Regierungsvorlage 
nur um die unterlassene Hilfeleistung bei Ver
kehrsunfällen, dann aber wurde das im Sinne 
eines Antrages, den ich gestellt hatte, ausge
dehnt auf alle Unfälle, also nicht beschränkt 
auf Verkehrsunfälle, sondern ausgedehnt auf 
sonstige Unfälle, die sich etwa in den Betrieben 
ereignen oder meinetwegen irgendwo im Ge
birge oder sonstwo. 

Hier ist also ein neuer wichtiger Straf
erhöhungsgrund, der nicht schlechthin als 
Fahrerflucht bezeichnet werden kann; denn 

diese erklärt bloß das Kraftfahrgesetz be
ziehungsweise die Kraftfahrverordnung als 
Verwaltungsübertretung. Hier wird nicht die 
Fahrerflucht, daß also der Fahrer nach einem 
Unfall oder Sachschaden, dessen Ursache er 
war, davonfährt, sondern die Tatsache, daß 
er es unterläßt, sich umzusehen, ob nicht 
jemandem ein Unglück zugestoßen und Hilfe 
geboten ist, und, wenn sie geboten ist, er es 
unterläßt, die notige Hilfe zu leisten, also die 
unterlassene Hilfeleistung als solche als 
eine mit einem erhöhten Straf satz bedrohte 
Tat erklärt. 

Das ist durchaus zu begrüßen und ebensd'. 
die Änderung, die im Ausschuß vorgenommen 
wurde, daß sich das nicht bloß auf Verkehrs
unfälle, sondern auf Unfälle schlechthin er
streckt. So aber, wie es hier vorgeschlagen 
und auch beschlossen wurde, in dieser Kon
struktion einer Ergänzung des § 335' durch den 
§ 337, war es natürlich nicht möglich, vom 
Verschuldensprinzip wegzukommen, daß 
nämlich der Unfall durch jemanden verschuldet 
oder mitverschuldet wurde und er in diesem 
Fall dann die Verpflichtung zur Hilfeleistung 
hat. 

Besser und idealer wäre es noch, wenn man 
von der Schuldfrage überhaupt loskäme und 
die reine Tatsache, daß jemand einen Unfall 
wahrnimmt und keine Hilfe leistet, schon 
unter Strafe gestellt hätte. Eine solche Be
stimmung war ja im Reichsstrafgeset7ibuch 
enthalten, wonach schlechthin bei Unglücks
fällen oder bei gemeiner Gefahr oder Not die 
Verpflichtung zur Hilfeleistung ausgesprochen 
und die Unterlassung dieser Hilfeleistung unter' 
straf gerichtliche Ahndung gestellt worden war. 

Diesen Weg hat man hier nicht beschritten. 
Man hatte zwar in denVorentwürfen einen 
Anlauf dazu genommen, aber man ist nicht 
soweit gegangen. Ich glaube, daß doch als 
Endziel anzustreben wäre, eine allgemeine 
Hilfeleistungspflicht zu statuieren und den
jenigen für strafbar zu erklären, der, obwohl 
es ihm zumutbar ist, keine Hilfe leistet. Es 
bleibt .also für die Zukunft vorbehalten, daß 
wir noch einen Schritt weitergehen; für heute 
wollen wir aber immerhin den getanen Schritt 
in der Form, wie er nun geschehen ist, begrüßen. 

Es ist dann hier im Ausschußbericht davon 
die' Rede, daß die selbstverschuldete volle 
Berauschung nicht mehr als Schuldaus
schließungsgrund zu werten ist. Ich muß 
auch hier eine Bemerkung machen. So ist 
es nicht richtig formuliert. Diese selbst
verschuldete . volle Trunkenheit bleibt nach 
wie vor Schuldausschließungsgrund im Sinne 
des § 2 des Strafgesetzes, es sei denn, wie 
das Strafgesetz selber sagt, daß sich der 
Betreffende schon in der Absicht auf das 
Verbrechen in Volltrunkenheit versetzt hätte. 
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Das bleibt völlig unberührt durch die Novelle; 
aber es ist etwas anderes bestimmt worden, 
etwas sehr Gutes und Vernünftiges, was 
jedoch nicht bedeutet, daß kein Schuld
ausschließungsgrund vorliegt, sondern etwas 
anderes besagt, und zwar schon im Anschluß 
an unsere bisherige Bestimmung des § 523 
des Strafgesetzes, daß nämlich die in Voll
trunkenheit begangene Tat als solche ein 
selbständiges Delikt bildet. Sie ist dann 
eben, weil die Zurechnungsfähigkeit voll
kommen ausgeschlossen ist, nicht als das 
zu werten und zu strafen, was sie wäre, wenn 
der Betreffende nicht volltrunken gewesen 
wä.re, sondern sie ist als Delikt sui generis, 
als eine selbständige Tat, eben als in Voll
trunkenheit begangene Tat, zu bestrafen. 
Hier war unser Strafgesetz tatsächlich inso
fern mangelhaft, als es nur die Tat, die in 
Volltrunkenheit begangen wurde und im 
normalen Zustand ein Verbrechen bedeutet 
hätte, als eigenes Delikt, und zwar als Ober
tretung erklärt hatte. Nun wird diese Be
stimmung dahin verbessert und ergänzt, daß 
diese in Volltrunkenheit begangene Tat, wenn 
sie im normalen Zustand ein Verbrechen 
oder Vergehen wäre, als Vergehen, und wenn 
sie eine Übertretung bilden würde, als Über
tretung gestraft wird; ein Grundsatz, der 
auch schon im Einführungsgesetz zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen hinsichtlich der 
in Volltrunkenheit begangenen Verwaltungs
übertretungen festgesetzt ist. 

Nun will ich noch anschließend ganz kurz 
etwas über das Verhältnis zwischen Straf
gesetz und Kraftfahrrecht sagen. Es ist ja, 
wie ich schon festgestellt habe, die eigentliche 
Fahrerflucht noch nicht völlig identisch mit 
der unterlassenen Hilfeleistung. Es kann 
ja auch jemand bloß Fahrerflucht begehen, 
weil er Sachschaden angerichtet hat und 
sich der behördlichen Feststellung und Ver
folgung entziehen will und davonfährt. 
Dann würden strafgesetzliehe Bestimmungen 
noch nicht Platz greifen, aber das Verwaltungs
gesetz, nämlich das Kraftfahrgesetz und die 
Kraftfahrverordnung, haben diese Fahrer
flucht als solche- schon als strafbar erklärt 
und ebenfalls statuiert, daß der unter
lassene Beistand bei verursachtem Unfall 
oder Sachschaden strafbar ist. 

Hier ist auch ein kleiner, aber immerhin 
doch bedeutsamer Unterschied. Dort heißt 
es: wenn" dieser Unfall verursacht wurde -
hier im Strafgesetz aber: wenn er verschuldet 
oder mitverschuldet wurde. Das ist natürlich 
schon ein Unterschied. Man braucht sich 
nur etwa zu denken: ein Kraftwagen fährt 
auf einer völlig vereisten Straße, und ohne 
Verschulden des Kraftfahrers wird er plötzlich 
völlig verrissen und fährt, ohne daß den 

Fahr,er eine Schuld trifft, auf den Gehsteig, 
und dort wird ein Passant verletzt oder 
getötet. Hier liegt zwar Verursachung, aber 
noch keine Schuld vor. Das fällt also jeden
falls dann schon unter die Hilfeleistungs
pflicht nach dem Kraftfahrgesetz. 

Aber nun das Kraftfahrgesetz und die 
Kraftfahrverordnung. Ihre Strafbestimmungen 
sind in der letzten Zeit mit vollkommener 
Berechtigung von einem wirklich guten 
Juristen, von dem Universitätsprofessor 
Werner, Rat des Verwaltungsgerichtshofes, 
einer Kritik in den "Juristischen Blä.ttern" 
unterzogen worden, weil das Kraftfahrgesetz 
und die Kraftfahrverordnung in einem nach 
der heutigen Verfassung nicht zulässigen Miß
verhältnis stehen. Es ist nämlich so, daß 
das Kraftfahrgesetz nur eInIge wenige 
Paragraphen und einige Grundbestimmungen 
enthält, die Kraftfahrverordnung sich aber 
ihrem Inhalt nach nicht bloß als eine reine 
Durchführungsverordnung darstellt, sondern 
in Wahrheit als eine gesetzergänzende Ver
ordnung erscheint, was sich, wenn wir etwa 
hier gerade bei unserem Gegenstand, bei 
den strafbaren Handlungen, bleiben, darin 
ausdrückt, daß die Kraftfahrverordnung selbst 
und nicht das Gesetz strafbare Tatbestände 
aufstellt. Es ist aber nach der heutigen 
Rechtslage, nach unserer heutigen Verfassung 
nicht zulässig, daß der Verordnungsgeber 
und nicht der ordentliche Gesetzgeber straf
bare Tatbestände aufstellt. So ist insbe
sondere die schon mehrmals erwähnte Fahrer
flucht nur in der Verordnung und nicht im 
Kraftfahrgesetz als strafbarer Tatbestand fest
gestellt. Es ist also ein heute nicht zulässige~ 
Verhältnis, daß eine Verordnung das Gesetz 
in maßgeblichen Gesichtspunkten ergänzt und 
nicht bloß Durchführungsvorschriften enthält. 
Aus diesem Grund wird, wenn man die Sache 
mit der Verfassung in Einklang bringen will, 
und auch aus anderen Gründen zweifellos 
eine Neuregelung des Kraftfahrrechtes, des 
Kraftfahrgesetzes und derKraftfahrverordnung, 
stattfinden müssen. 

Sie müssen sich außerdem vor Augen 
halten, daß dieses Kraftfahrgesetz und die 
Kraftfahrverordnung, weil das im Zuge der 
Wiederherstellung des österreichischen Rechtes 
geschah, uno actu, unter einem vom National
rat beschlossen wurden. Aber der Nationalrat 
ist nicht bevollmächtigt und befugt, Ver
ordnungen zu erlassen. Er kann nur Gesetze 
beschließen. Nun hat sich der Streit ergeben, 
ob die Kraftfahrverordnung im Hinblick 
darauf ein Gesetz oder eine Verordnung ist. 
Praktisch ist sie vom Ministerium als Ver
ordnung behandelt worden. Diese und auch 
andere hiezu erlassene Verordnungen hat 
das MinisteriuJll abgeändert, was aber auf 
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der anderen Seite aus anderen Gründen 
wieder nicht möglich ist, weil· sie eben' vom 
Nationalrat beschlossen wurden. 

Es wird also hier eine Neuordnung des 
Kraftfahrrechtes, des Kraftfahrgesetzes und 
der Kraftfahrverordnung, stattfinden müssen, 
und bei dieser. Gelegenheit wird es möglich 
sein, auch noch verschiedene Wünsche hin
sichtlich der Pflichten der Kraftfahrer, die 
heute in unserer Novelle zum Strafgesetz 
nicht voll zum Ausdruck kommen, dort 
einmal festzulegen. Man 'wird insbesondere, 
dem. Wunsch des Arbeiterkammertages ent
sprechend, sämtliche für den Kraftfahrer 
geltenden verpflichtenden Bestimmungen über 
sein Verhalten und die Straffolgen, die deren 
Nichteinhaltung zeitigt, übersichtlich in dieser 
Neuregelung zusammenstellen können. (Bei
fall beim KdU.) , 

Abg. Strasser: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren 1 In den Beratungen des Finanz
und Budgetausschusses im Dezember 1950 
wurde eine Entschließung angenommen, die 
auf Initiative sozialistischer Abgeordneter ge
faßt wurde und den Bundesminister für Justi:z< 
ersuchte, eine Novelle zum Strafgesetzbuch 
einzubringen, die Fälle selbstverschuldeter 
Trunkenheit nicht mehr als Milderungsgrund 
ansehen läßt und auch jene Fälle erfaßt, 
in denen Personen in trunkenem Zustand 
eine Gefährdung für die Straßenbenützer und 
die öffentliche Sicherheit bilden. 

Im Februar 1951 wurde eine Anfrage der 
sozialistischen Abgeordneten Marianne Pollak, 
Wilhelmine Moik, Hermann Lackner und 
Genossen eingebracht, in der der Justizminister 
nochmals auf diese Frage hingewiesen wurde. 

Ich möchte grundsätzlich hie:z<u sagen, daß 
diese Initiative der sozialistischen Abgeord
neten, die hier in der Frage des Kampfes gegen 
den Alkoholismus und gegen den Mißbrauch 
des Alkohols mehrmals zum Ausdruck ge
kommen ist, nicht eine Tageserscheinung ist, 
sondern daß sie den Traditionen der öster
reichischenArbeiterbewegung entspringt, in 
der der Kampf gegen den Alkoholismus, 
gegen den Mißbrauch des Alkohols immer 
eine der entscheidenden Fragen gewesen ist. 

Jener Mann, der die österreichische Arbeiter
bewegung vor der Jahrhundertwende geeinigt 
hat, Victor Adler, hat als einen der Leitsprüche, 
die heute noch für die österreichische Arbeiter
bewegung gelten, den Satz geprägt: "Der 
denkende Arbeiter trinkt nicht, und der 
trinkende Arbeiter denkt nicht I" Und wenn 
wir heute noch an dieser Maxime festhalten, 
so geschieht das nicht aus irgendeinem vagen 
Weltverbesserertum heraus oder aus einem 
gewissen Puritanismus, der die Lebensfreude 
der Menschen verkleinern möchte. Nein! 
Wir glauben wirklich, daß diese Frage zu den 

entscheidenden Fragen der Gegenwart gehört, 
so wie sie es in der Vergangenheit der Arbeiter. 
bewegung war. 

Diese Frage ist eng verknüpft mit dem 
Problem der Demokratie in unserem Lande. 
Eine echte Demokratie setzt voraus" daß die 
Menschen, die in ihr mitentscheiden, Be
urteilungsfähigkeit und Entschlußfähigkeit be
sitzen. Beide, Beurteilungsfahigkeit und Ent
schlußfähigkeit, die die Demokratie von ihren 
Staatsbürgern verlangt, werden durch den 
Alkoholismus untergraben. Wir können 
zurückblickend in die Vergangenheit sagen, 
daß die österreichische Demokratie geboren 
wurde im Kampf gegen den Alkoholismus, 
daß sie in jener Zeit geboren wurde, in der 
ein Victor Adler zu den Arbeitern des Wiener
berges und anderer Elendsgebiete unseres 
Landes ging, um sie aus der Stumpfheit auf
zurütteln, in der sie damals dahinlebten, 
um sie aus dem Zustand der Lohnsklaverei, 
den Elendswohnungen, in denen sich das 
Proletariat der Jahrhundertwende befand, 
herauszuführen. 

Wir haben gesehen, wie aus diesen Menschen, 
die damals unter heute fast unglaublichen 
Verhältnissen dahinvegetierten - denn von 
leben kann man da nicht reden -, eine selbst
bewußte Arbeiterklasse, selbstbewußte Staats
bürger hervorgegangen sind, die imstande 
sind, im Rahmen der Republik mitzusprechen 
und mitzuentscheiden. 

Wir glauben nicht - und das möchte ich 
gleich hier sagen -, daß der Alkoholismus 
und der Mißbrauch des Alkohols einzig und 
allein durch Gesetze bekämpft werden kann; 
und es wird dies auch klar in den Erläuterungen 
ausgesprochen, die der Regierungsvorlage an
geschlossen sind. 

Der Alkoholismus hat viel tiefere Wurzeln. 
Er hat seine Wurzeln unter anderem darin, 
daß in Zeiten der Not die Menschen aUs dem 
Alltag und aus der Gegenwart zu flüchten 
versuchen und ein vages Glück im Rausch 
suchen. Der Alkoholismus eines Volkes ist 
zu allen Zeiten irgendwie ein Barometer für 
seine psychische und materielle Lage gewesen, 
und wir sehen heute nicht zufallig in allen 
Ländern der Welt unter den gegenwärtig 
schwierigen Umständen ein Ansteigen des 
Alkoholismus. 

Wenn wir auch diese tieferen Wurzeln des 
Alkoholismus nicht verkennen, so wollen wir 
doch auch nicht übersehen, daß jene gewisse 
Einstellung gegenüber dem Alkoholismus, die 
sich auf die Formel reduzieren läßt: Alles 
verstehen, alles verzeihen I, jene Einstellung, 
die für den "gesunden Rausch" ein gewisses 
lächelndes Verstehen aufbringt, also jenes 
übertriebene Verständnis für diese Flucht 
in den Alkohol sehr, sehr viel Schaden in der 
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Vergangenheit und in der Gegenwart ange
richtet hat. 

Wenn man die Tagespresse überfliegt, so 
findet man in der Skandalpresse dreispaltige 
Berichte - in der ernsteren Presse sind es 
nur einspaltige Meldungen -, in denen 
in Schlagzeilen von Verbrechen der ver
schiedensten Art berichtet wird, die unter 
der Einwirkung des Alkohols geschehen sind. 
Junge und alte Menschen sind dabei ein
geschlossen. Wir sehen aus den Gerichtssaal
berichten die Rolle, die der Alkohol bei 
Familientragödien spielt, wir lesen von Not
zucht und Vergewaltigung, wir erlebten, daß 
kleine Kinder im Zustand der Volltrunkenheit 
Säuglinge ermordet haben. Wir hören wöchent
lich, ja fast täglich Berichte, wonach zum 
Beispiel ein Mensch im Straßengraben ver
blutet. ist, der zu retten gewesen wäre, wenn 
der Fahrer, der ihn niedergestoßen hat, an
gehalten hätte. Wir lesen von Exzessen, 
von Raufereien etc. 

Gerade in diesen Tagen hat wieder ein 
Fall die Öffentlichkeit aufgerüttelt, der 
geradezu die Illustration zur Notwendigkeit 
dieses Gesetzes darstellt, der Fall Hoch
edlinger, auf den die Berichterstatterin bereits 
hingewiesen hat. Ein Mensch, der gewiß 
nicht unzurechnungsfähig ist, ein braver 
Kirchengänger, Oberlehrer und politischer 
Mandatar, ein Mensch, der in seiner Heimat
gemeinde die Rolle eines angesehenen Bürgers 
spielt, hat ein fast unglaubliches Verbrechen 
begangen. Ich will es mir ersparen, es zu 
schildern, ich möchte nur noch auf die Begleit
umstände hinweisen. 

Dieser Mann hat sich nach einer Schulschluß
feier , von der er in volltrunkenem Zustand 
kam, in seine Wohnung bege ben und hat -
was bezeichnend für seine Zurechnl!ngsfähig
keit oder Unzurechnungsfähigkeit war -
immerhin noch so viel Zurechnungsfähigkeit 
besessen, daß er einen Hilfslehrer, der gleich
falls volltrunken war ,mit der Begründung 
mit nach Hause nahm, daß er sich in diesem 
Zustand nicht auf der Straße zeigen könne. 
Er hatte also noch die Überlegungskraft, 
die Geistesgegenwart, zu erkennen, daß sich 
ein Lehrer, und sei es auch nur ein Hilfslehrer, 
unmöglich in volltrunkenem Zustand auf der 
Straße zeigen kann. Er begab sich in seine 
Wohnung, und hier geschah das abscheuliche 
Verbrechen. Als der Mann angeklagt wurde, 
kam es zu dem bekannten Fakultätsgutachten 
der Wiener Universität, mit dem man sich wohl 
noch näher wird befassen müssen. Man 
stellte fest, daß er in einem pathologischen, 
also in einem krankhaften Rauschzustand das 
Verbrechen begangen habe. Er hatte zwar 
während des Verbrechens bewiesen, daß er 
noch überlegungsfähig war, aber hier wirkte 

auf einmal die Alkoholisierung als Straf aus· 
schließungsgrund, und . Hochedlinger wurde 
enthaftet. Es ist dem Druck der öffentlichen 
Meinung zuzuschreiben, daß er neuerlich ver
haftet und abgeurteilt wurde. 

Ich glaube, dieses Verbrechen oder vielleicht 
viele andere Verbrechen wären nicht zustande
gekommen, wenn die Täter nicht bereits im 
Zustand der Tat damit hätten rechnen können, 
daß ihre Alkoholisierung ein Strafaus
schließungs- oder ein Milderungsgrund ist. Ja 
man kann sagen: Viele Verbrechen wurden 
wahrscheinlich in der Weise begangen, daß 
sich der Täter vorher zur Sicherheit alko
holisiert hat, um das Verbrechen unter den 
mildernden Bedingungen begehen zu können. 
Dieser Tendenz wirkt diese N ovellierung und 
die Ergänzung des Strafgesetzes entgegen. 

Ich möchte mich hier auch noch der Bericht
erstatterin anschließen, die besonders darauf 
hinwies, daß gewisse Kategorien von Menschen, 
vor allem Menschen, denen die Erziehung 
der Jugend obliegt, in diesen Fällen noch 
schärfer als normale ßtaatsbürger getroffen 
werden sollten. Es ist ein unfaßbarer Zustand, 
daß unsere Kinder von Menschen erzogen 
werden sollen, die am Samstag und Sonntag 
abends torkelnd und lallend auf den Straßen 
angetroffen werden können. Wenn wir einen 
Wunsch aussprechen dürfen, so ist es der, 
daß diese Personen noch schärfer angefaßt 
werden müssen. Es ist unmöglich, daß ein 
Mensch, der sich besäuft und dies womöglich 
regelmäßig tut, ein Lehrer unserer Kinder 
sein kann. Da hört sich das Verständnis auf. 
Rier müßte unserer Auffassung nach noch 
schärfer, als es das Gesetz vorsieht, vor
gegangen· werden. 

Um eine ungefähre Vorstellung von der 
Auswirkung des Alkohols allein hier in Wien 
zu geben, möchte ich nur zwei Zahlen nennen. 
Im Berichtsjahr 1950 fanden in Wien ungefähr 
2000 Einschreitungen und Beanstandungen 
gegen betrunkene Männer statt. Es befanden 
sich unter de;n Betrunkenen 1931 Männer 
über 18 Jahren und nur 60 unter 18 Jahren, 
was wohl ein erfreulicher Beweis dafür ist, 
daß sich die Jugend unseres Landes nicht in 
dem demoralisierten Zustand befindet, den 
man ihr oft ankreiden will. Aber aus diesen 
2000 Fällen kommt nun eine Kette von 
Delikten, die von Übertretungen bis zu 
schweren Verbrechen reichen. 

Wir begrüßen daher die Beschließung 
des Gesetzes, die allen jenen, die sich freiwillig 
und leichtfertig berauschen, die Milderungs
gründe des Gesetzes nimmt. Wir glauben, 
daß die drei Hauptpunkte des Gesetzes: daß 
der verschuldete Rausch nicht mehr ein 
strafmildernder Umstand und die selbst
verschuldete volle Berauschung nicht mehr ein 
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Strafausschließungsgrund sind, sowie vor allem 
die' Möglichkeit gerichtlicher Strafen wegen 
Fahrerflucht, eine Notwendigkeit darstellen. 

Wir freuen uns, daß der Justizausschuß 
diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung ge
geben hat; wir, betrachten aber diesen Gesetz
entwurf nur als einen Schritt, und zwar als 
einen ersten Schritt im Kampf gegen den 
Alkoholismus, der die Gesundheit unserer 
Staatsbürger, die Gesundheit unserer Jugend 
bedroht. (Beifall bei den Parteigenossen.) 

Bei der .A bstimmung wird der Gesetzentwurf 
mit der vom .A 'U8schuß beschlossenen Abänderung 
in zweiter und dritter Lesung einstimmig 
zum Beschluß erhoben. 

Der 2. Punkt der Tagesordnung ist der 
Bericht des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform über die Regierungsvor
lage (487 d. B.): Bundesgesetz, womit das Ver
waltungsgerichtshofgesetz abgeändert wird 
(Verwaltungsgerichtshofgesetz-Novelle 1952) 
(517 d. B.), und 

Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Verfassung und Verwaltungsreform, betreffend 
den Entwurf eines Bundesgesetzes, womit das 
Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949, ab
geändert wird (Amtshattungsgesetz-Novelle 
1952) (Zu 517 d. B.). 

Präsident: Ich möchte im Einvernehmen mit 
den Parteien vorschlagen, daß Über diese 
heiden Vorlagen unter einem referiert wird. 

, Die Abstimmung wird dann getrennt vor
genommen werden. 

Dieser Vorschlag des Präsidenten wird an
genommen. 

Berichterstatter Ludwig: Hohes Haus! Es 
handelt sich hier um zwei Berichte des Aus
schusses für Verfassung und Verwaltungs
reform. Ich möchte einleitend bemerken: Das 
geltende Verwaltungsgerichtshofgesetz ist schon 
einmal einer Änderung unterzogen worden. 
Diese Änderung war nicht genügend, und man 
war vor allem durch die soziale Entwicklung, 
nicht zuletzt auch durch das Syndikatshaf-

'tungsgesetz gezwungen, hier an neue Ände
rungen, an Modernisierungen zu denken. 

Die heutige Modernisierung umfaßt vor allem 
folgende Punkte: a) vereinfachtes Verfahren 
in jenen Fällen, in denen die Beschwerde im 
Hinblick auf die ständige Judikatur des Ver
waltungsgerichtshofes aussichtlos ist, b) die 
Beschränkung der Judikatur des Verwaltungs
gerichtshofes über Säumnisbeschwerden auf 
die maßgebenden Rechtsfragen unter Frei
stellung des Gerichtshofes von der Entschei
dung über Detailfragen im Falle der Säumnis 
der Behörde. 

Zu diesen im Wesen grundlegenden Vor
schlägen kommen noch Ergänzungen, die sich 

aus der bisherigen Erfahrung des Verwaltungs. 
gerichtshofes als zweckmäßig und notwendig 
ergeben haben, wie zum Beispiel Bestimmun
gen, betreffend die Einrichtung der Säumnis
beschwerde und die Zusammensetzung der 
verstärkten Senate. 

Das ist im Wesen Sinn und Inhalt der Reform 
des Verwaltungsgerichtshofes. Natürlich gebe 
ich ohne weiteres zu: Man darf gerade an, der 
Konstruktion der obersten Gerichtshöfe nicht 
allzu viele Änderungen vornehmen', wenn man 
nicht das Vertrauen der Bevölkerung zu ihnen 
erschüttern will. 

Bei der Besprechung dieses Gesetzentwurfes 
möchte ich zunächst den Herren, die daran 
arbeiteten, den Dank des Parlaments dafür 
aussprechen, daß hier zum ersten Mal eine 
übersichtliche Gegenüberstellung der ver
schiedenen bestehenden und der zu ändernden 
Bestimmungen vorgenommen wurde. Der Vor
sitzende des Ausschusses hat auch nicht ver
säumt, seinem Dank Ausdruck zu verleihen. 

Wenn ich nun des weiteren auf die Tatsache 
eingehe, daß mit diesem Gesetzentwurf auch 
die Notwendigkeit einer Änderung des Syn
dikatshaftungsgesetzes, und zwar seines § 11, 
verbunden war, so muß ich erwähnen, daß 
diese Änderung auf einen Vorschlag des Abg. 
Pittermann erfolgte, über dessen Anregung 
auch die Präsidenten der obersten Gerichtshöfe 
und der Präsident der Rechtsanwaltskammer 
Wien zu den Beratungen des Ausschusses für 
Verfassung und Verwaltungsreform eingeladen 
waren. 

Ich, muß offen sagen, daß das eine außer
ordentlich fruchtbare Unterhaltung war, die 
hier stattgefunden hat. An dieser Konferenz 
haben sich in erster Linie die Abg. Pittermann, 
Gschnitzer, Tonci6 und Eibegger beteiligt. 
Ich darf bei den Debatterednern vor allem 
einen Redner nicht vergessen, den Abg. Grub
hofer. Es ist auch gelungen, seinen Anträgen 
- im Bericht des Ausschusses für Verfassung 
und Verwaltungsreform finden Sie diese unter 
Art. I Z.4 - zum Durchbruch zu verhelfen. 

Wir· dürfen die Ideen, die bei den Ausschuß
beratungen zutage traten, nicht übersehen. 
Es wurde nämlich bei Beratung der Regierungs
vorlage die Frage angeschnitten, welche Mittel 
und Wege die Gesetzgebung zu beschreiten 
habe, ,um Unstimmigkeiten in der Recht
sprechung der obersten Gerichte zu vermeiden. 
Auf Grund des Ergebnisses der Beratungen 
mit den erwähnten Experten, wonach 
in Zukunft der formelle Verfassungsbegriff und 
der materielle Verfassungsbegriff nicht so 
divergieren sollen, wie es heute vielfach der 
Fall ist, wurden verschiedene Ratschläge ge
geben, und ich glaube, daß gerade die Sitzun
gen des Ausschusses für Verfassung und Ver-
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waltungsreform vom 6. und 13. Februar und 
6. und 12. März von einer gewissen Bedeutung 
für die Entwicklung der österreichischen 
Jurisdiktion werden können. 

Was nun die beiden Gesetzentwürfe anbe
trifft, so will ich zuerst den Bericht und Antrag 
des Ausschusses für Verfassung und Verwal
tungsreform vortragen, der sich auf § 11 des 
Syndikatshaftungsgesetzes bezieht. Die vom 
Ausschuß vorgebrachte Fassung bringt in 
einer jeden Zweifel ausschließenden Weise 
folgende Grundgedanken zum Ausdruck: 

1. Hält ein Gericht den Bescheid einer Ver
waltungsbehörde, der Anlaß zum Amts
haftungsprozeß bilaet, für rechtswidrig, so 
darf es diese Frage nicht selbst beurteilen. 

2. Die vorgeschlagene Regelung stützt sich 
ebenso wie ihr Vorgänger auf die Verfassungs
bestimmung des Art. 131 Abs. 2 des Bundes
Verfassungsgesetzes. 

3. Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts
hofes ist, wie schon aus der bisherigen Fassung 
hervorgeht, rein feststellender Art. 

4. Da der Ausschuß der "Überzeugung ist, das 
Problem im Rahmen einer einfachen gesetz
lichen Bestimmung zu lösen, muß sich die 
Regelung im Sinne des Art. 131 Abs. 2 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes darauf beschrän
ken, l>loß Bescheide in die Regelung mitein
zubeziehen und den Verwaltungsgerichtshof 
zur "Überprüfung insoweit nur zuständig zu 
erklären, als gemäß Bundes-Verfassungsgesetz 
seine Zuständigkeit reicht. 

Die Änderungen haben Sie ja in dem Bericht 
des Ausschusses vor sich liegen. Ich habe 
auch diesen Bericht nur in verkürzter Form 
wiedergegeben, um Ihre Zeit nicht zu stark in 
Anspruch zu nehmen, und erlaube mir, den 
Antrag des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform zu Ihrer Kenntnis zu 
bringen. 

Der Ausschuß stellt auf Grund seiner Be
ratung den Antrag, der Nationalrat wolle dem 
vorliegenden Gesetzentwurf die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Über die Regierungsvorlage eines Bundes
gesetzes, womit das Verwaltungsgerichtshof
gesetz abgeändert wird, habe ich ja bereits 
schon hier im Zusammenhang damit referiert. 
Ich glaube, ich habe diesen Äußerungen wenig 
beizufügen. Ich habe mir schon erlaubt, 
hier eine Bemerkung darüber zu machen, daß 
der Ausschuß auf Grund der ihm von dem 
Regierungsvertreter und dem Experten des Ver
waltungsgerichtshofes erteilten Auskünfte zur 
Überzeugung gelangte, daß der Verwaltungs
gerichtshof schon jetzt bei der Zusammen
setzung der Senate bestrebt sein soll, jedem 
Senat jeweils ein Mitglied beizuziehen, das in 
dem betreffenden Lande beruflich tätig war, 

wenn über eine Besrhwerde in Angelegenheiten 
der Landesverwaltungzu erkennen ist. 

Ich erlaube mir noch eine Bemerkung zu 
machen: Bei allen Rednern war das Bestreben 
maßgeblich, und auch in den Ausführungen des 
Herrn Vorsitzenden kam es zum Ausdruck, 
man möge doch endlich die Verwaltungs
maschiner.ie in irgend einer Weise etwas be
schleunigen. Ob das diesen Ausschußberatun
gen gelingen kann, will ich nicht beurteilen. 
Aber gerade diese Ausschußberatungen waren 
wieder der Beweis dafür, daß das österreichische 
Parlament immer und immer wieder bestrebt 
ist, bei der Verwaltungsreform zu helfen, daß 
die Arbeiten der Regierung damit eine ge
wisse Unterstützung erfahren. Es ist natürlich, 
daß ich bei einer Reform diese Tatsache 'unter
streiche, denn nur zu häufig wird gerade dem 
Parlament der Vorwurf gemacht, es sei die 
Ursache, daß sich die Verwaltungsreform nicht 
entsprechend entwickeln könne. 

Das sind die Bemerkungen, die ich als 
Berichterstatter zu machen habe, und ich bitte 
im Namen des Ausschusses, auch diese Vor
lage anzunehmen. 

Während dieser Ausführungen hat Prä
sident Böhm den· Vorsitz übernommen. 

Abg. Dr. Pfeifer: Hohes Haus! Wir haben 
uns hier mit zwei Vorlagen zu befassen. Ich 
werde zunächst über die Verwaltungsgerichts
hofgesetz-Novelle und dann über die Amts
haftungsgesetz-N ovelle sprechen. 

Zur Verwaltungsgerichtshofgesetz-N ovelle, 
die ja immerhin den Verfassungsausschuß 
in vier Sitzungen beschäftigt hat, möchte 
ich sagen, daß wir die Tendenz dieser Novelle, 
das Bemühen, insbesondere eine Beschleuni
gung und Vereinfachung des Verfahrens herbei
zuführen, ohne dadurch die Rechtssicherheit 
zu schmälern, ohne dadurch die Rechte der 
Parteien und die Güte der Rechtsprechung 
zu schmälern, und endlich, bei dieser Gelegen
heit auch gewisse technische Verbesserungen 
vorzunehmen und Fehler zu beseitigen, die 
seinerzeit bei der Schaffung des Stamm~ 
gesetzes unterlaufen sind, begrüßen. 

Die Notwendigkeit zur Beschleunigung und 
Vereinfachung des Verfahrens ergibt sich 
schon aus den katastrophalen Rückständen, 
die sich beim Verwaltungsgerichtshof ange
sammelt haben. Gibt doch eine Anfrage
beantwortung des Herrn Bundeskanzlers vom 
10. März 1952 auf eine Anfrage, die ich vor 
mehr als zwei Jahren, am 16. Dezember 1949, 
an ihn gerichtet hatte, zu, daß die Akten
rückstände im Jahre 1950 bereits 2565 Fälle 
umfaßt haben und daß sich die Situation 
seither noch weiter verschärft hat. Nach 
den angegebenen Steigerungszahlen für den 
Monatsdurchschnitt ist anzunehmen, daß dieser 
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Rückstand jetzt zwischen 3000 und 4000 an
hängigen Fällen liegen dürfte: Wahrhaftig 
ein gewaltiger Aktenfriedhof, der sich dort 

_, gebildet hat, ein Aktenfriedhof, der die Existenz 
von einigen tausend Personen betrifft und 
auf lange Zeit begräbt und. damit auch die 
Rechtsschutzfunktion des Verwaltungsgerichts
hofes in Frage stellt! Es dauert mindestens 
zwei bis drei Jahre, bis eine solche Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof erledigt ist, oft
mals auch noch länger. 

Unwillkürlich fühlt man sich erinnert an 
die Zustände, die Goethe bei dem Reichs
kammergericht in Wetzlar angetroffen hatte, 
als er dort kurze Zeit in seiner Jugend Dienst 
getan und praktiziert hat. Sie finden die 
Beschreibung der damaligen Zustände im 
allgemeinen und des Zustandes beim Reichs~ 
kammergericht im besonderen in seinem Werk 
"Dichtung und Wahrheit". Er sagt dort: 
"Ein ungeheurer Wust von Acten lag auf
geschwollen und wuchs jährlich, da die 
17 Assessoren nicht einmal im Stande waren, 
das Laufende wegzuarbeiten. 20.000 Prozesse 
hatten sich aufgehäuft; jährlich konnten 60 
abgetan werden und das Doppelte kam 
hinzu." 

Meine Damen und Herren! Der heutige 
Zustand beim Verwaltungsgerichtshof hat ver
dammte Ähnlichkeit mit den Zuständen 
beim Reichskammergericht in Wetzlar, und 
zwar liegt heute dieselbe Ursache zugrunde, 
wie sie damals schon Goethe für diese Miß
stände angegeben hat: Mangel an Personal -
daß zuwenig Assessoren, wie sie damals 
genannt wurden, beim Reichskammergericht 
waren, und heute, daß zuwenig Räte beim 
Verwaltungsgerichtshof sind. Das haben wir 
schon in dieser früher erwähnten Anfrage 
vom 16. Dezember 1949, also gleich am 
Anfang dieser Gesetzgebungsperiode, festge
stellt und die Forderung nach Erhöhung 
des Richterstandes bei diesem höchsten Gericht 
erhoben. Diese Forderung war, wie- ja die 
Anfragebeantwortung gezeigt hat, mehr als 
berechtigt. Aber sie blieb zunächst völlig 
unerfüllt. Noch Ende 1950 - als man die 
Zustände ja vollkommen kannte - habe 
ich im Budgetausschuß und bei der Budget
beratung hier im Haus den konkreten Antrag 
gestellt, die Zahl der Verwaltungsrichter von 
25 auf 30 Richter zu erhöhen, und dieser 
sehr, sehr berechtigte Antrag wurde nieder
gestimmt. 

Erst Ende 1951 ersah man aus dem Dienst
postenplan - und das wird nun durch die 
Anfragebeantwortung bestätigt '-, daß der 
Stand der Richter nun endlich vorüber
gehend um drei Stellen vermehrt wurde. Dazu 
ist schon zu sagen: Bei diesem ungeheuren 
Aktenrückstand reicht di~se minimale Zahl, 

die vorübergehende Vermehrung um drei 
Ratsstellen, nicht hin. Sie reicht absolut ~ 
nicht hin, und es wird dasselbe weitergehen, 
was -Goethe hinsichtlich des Reichskammer
gerichtes geschildert hat. Es ist ähnlich 
wie etwa, wenn für die ungeheuren Schäden 
durch die Besatzungsmacht, die in der 
russischen Zone entstanden sind und für 
die von dieser Besatzungsmacht bisher so 
gut . wie nichts geleistet wurde, im heurigen 
Budget erstmals der minimale Betrag von 
25 Millionen Schilling eingesetzt wurde. Auch 
das ist - ein Tropfen auf einen heißen Stein. 

Wenn die Anfragebeantwortung des Herrn 
Bundeskanzlers die optimistische Ansicht 
äußert, daß es infolge der Vermehrung um 
drei Richter in Kürze gelingen wird, diesen 
ungeheuren Aktenrückstand von 3000 bis 
4000 Fällen aufzuarbeiten, so muß ich sagen, 
daß dieser Optimismus vielleicht zu beneiden 
ist, daß aber aller Grund da ist, zu be
zweifeln, daß er in Erfüllung gehen wird. 

Es ist aber hier festzustellen, daß dieser 
große Rückstand vermeidbar gewesen 'wäre. 
Man hätte vor allem eine Erhöhung des 
Richterstandes viel früher durchführen können. 
Es wären ausreichend qualifizierte Verwaltungs
richter dagewesen, die man ganz überflüssiger
weise vorzeitig ausgeschieden hat. 

Darüber hinaus aber wäre es möglich, 
im Zuge einer großzügigen Verwaltungsreform, 
von der wir schon so oft gesprochen haben, 
Maßnahmen zu treffen, wie etwa die Ab
kürzung des ordentlichen Instanzenzuges inner
halb der Verwaltungshierarchie, wodurch, wie 
ich schon früher einmal sagte, der Rechtszug 
mehr als bisher in der zweiten Instanz enden 
würde und die Ministerien von zahlreichen 
Einzelbescheiden entlastet und damit Kräfte 
frei würden, die dem Verwaltungsgerichtshof 
zur Verfügung gestellt werden könnten, wo
durch endlich der Rückstand beseitigt und 
die laufenden Beschwerdefälle rasch erledigt 
werden könnten. Dazu bedarf es aber einer 
Verwaltungsreform an Haupt und Gliedern. 

Aber nicht nur die Frage des Personalstandes 
des Verwaltungsgerichtshofes und seiner zweck
mäßigen Verwendung unter den gegebenen 
Umständen ist hier zu erwähnen, sondern 
auch etwas anderes. Wenn es zu einem 
solchen ungeheuren Anfall von Beschwerden 
gekommen ist und ein solcher Rückstand 
daraus resultiert, so ist nicht nur der zu 
geringe Stand an Personal, an Richtern 
beim Verwaltungsgerichtshof daran schuld, 
sondern das Grundübel liegt darin, daß 
wir eben Unrechtsgesetze und Ausnahms
gesetze haben und daß es begreiflich und 
natürlich ist, daß derjenige, der sich durch 
ein solches Gesetz in seinem Recht verletzt 
fühlt, eben den Weg der Beschwerde an den 
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Verwaltungsgerichtshof geht. Das ist ganz 
selbstverständlich. Daß es zu einer solch 
gewaltigen Zahl von Beschwerden kommen 
konnte, ist nur die Reaktion darauf und 
das Spiegelbild unseres heutigen zweifelhaften 
Rechtszustandes. 

Wenn die Anfragebeantwortung sagt, daß 
die Hoffnung besteht, die Rückstände in Kürze 
beseitigen zu können, wenn nicht mutwillige 
Beschwerden eingebracht werden, muß ich 
schon sagen: Die Leute haben bestimmt kein 
Vergnügen daran, Beschwerden an den Ver
waltungsgerichtshof zu richten. Es geht um 
ihr Recht und um nichts anderes. Wenn 
irgendwo Mutwille liegt, so liegt er in den 
Gesetzen, die wir haben, und in der Art, wie 
sie gehandhabt werden. 

Und nun zum eigentlichen. Thema, zu der 
Verwaltungsgerichtshofgesetz-N ovelle. Der 
Herr Berichterstatter hat ja in Wiederholung 
dessen, was schon in den gedruckten Berichten, 
der Regierungsvorlage und dem Ausschuß
bericht, zu lesen ist, hervorgehoben, daß ver
schiedene Verbesserungen gemacht wurden. 
Ich will da nur weniges herausgreifen. Es 
wurden vor allem noch im Ausschuß gegen
über der Regierungsvorlage drei Verbesse
rungen, die der Rede wert sind, erzielt. 

. Da sind einmal zwei Verbesserungen bei der 
Säumnisbeschwerde. Diese kann beim Ver
waltungsgerichtshof eingebracht werden, wenn 
die oberste Verwaltungsbehörde sechs Monate 
lang untätig war, anstatt zu entscheiden. Der 
Verwaltungsgerichtshof hat dann an Stelle der 
säumigen Behörde in der Sache selbst zu ent
scheiden. Die belangte Behörde kann inner
halb acht Wochen - das war auch bisher so -, 
anstatt eine Gegenschrift einzubringen, den 
versäumten Bescheid nachholen. Die Regie
rungsvorlage sah nun vor, daß dieser säumigen 
Behörde noch einmal sechs Monate Zeit zur 
Nachholung des unterlassenen Bescheides 
gegeben werden kann. Das war wahrlich zuviel 
des Guten und lag nicht im Sinne der ge
wünschten Beschleunigung des Verfahrens. 
Daher haben wir zunächst verlangt, diesen 
Satz überhaupt zu streichen oder, wenn dies 
nicht geht, doch die Frist auf höchstens drei 
Monate herabzusetzen. Dieser mein Antrag 
ist angenommen worden. 

Ebenso wurde ein zweiter Antrag von noch 
wesentlicherer Bedeutung angenommen, ein 
Antrag - und das muß ich der Wahrheit 
halber feststellen -, den ich in der ersten 
Sitzung des Ausschusses zu Beginn der Sitzung 
bereits schriftlich formuliert in der Fassung, 
die heute in das Gesetz eingegangen ist, ein
gebracht habe. Da~ betrifft die wichtige Frage 
der Prozeßkosten bei Säumnisbeschwerden : 
daß man also - und das hat zum Glück die 
Zustimmung der anderen gefunden und ist in 

das Gesetz eingegangen - wenigstens In dem 
Falle, wo die Schuld der Behörde durch ihre 
Untätigkeit, durch die Unterlassung der Ent
scheidung außer Zweifel steht, in aller Regel 
die Kosten der säumigen Behörde auferlegen 
wird. 

Endlich ist des rechtsstaatlichen Gedankens 
wegen noch eine andere Sache zu erwähnen. 
Wenn der Verwaltungsgerichtshof die Über
prüfung eines Bescheides, der wegen Rechts
widrigkeit angefochten wurde, vornimmt und 
glaubt, daß die Gründe, die die Behörde ange
führt hat, alle nicht stichhaltig sind, aber daß 
vielleicht andere Gründe da sind, die entweder 
die Rechtswidrigkeit oder die Rechtmäßigkeit 
des Bescheides ergeben könnten, dann ist nun 
auf jeden Fall sowohl die Behörde als auch die 
Partei über die neuen Gründe zu hören. Bisher 
hatte eine ausdrückliche Bestimmung zu
gunsten des Beschwerdeführers gefehlt. Diese 
neuen Gründe sind, wenn der Verwaltungs:.. 
gerichtshof von ihnen Gebrauch machen will, 
der Partei und der Behörde bekanntzugeben, 
und es muß ihnen Gelegenheit gegeben werden, 
zu diesen bisher überhaupt nicht dagewesenen 
und erörteterten Gründen Stellung ~u nehmen, 
bevor ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichts
hofes erfließt. Das bedeutet nichts anderes als 
die volle Wahrung des Parteiengehörs und die 
Gleichheit aller vor dem Geset~, sowohl des 
Bürgers, der sich beschwert, als auch der 
Behörde, die belangt wurde. 

Das sind also die erzielten Fortschritte gegen
über der Regierungsvorlage, die wir für uns 
gutbuchen dürfen. 

Auf der anderen Seite darf ich doch fest
stellen, daß ich weit mehr Anträge gestellt 
habe, als hier in hartem Kampf angenommen 
wurden, daß eine Reihe von Anträgen, die sehr 
wohldurchdacht, mit erstrangigen Juristen 
besprochen und formuliert worden sind, ab
gelehnt wurden, und zwar abgelehnt wurden, 
ohne daß man irgendeinen Gegengrund für 
diese Haltung angegeben hätte. Zum Teil war 
es wenigstens so. 

Ich will als Beispiel die Neufassung des § 27 
anführen, der sich eben mit der Säumnis
beschwerde befaßt und früher den klaren 
Satz enthalten hat, daß nach Ablauf der 
Sechsmonatsfrist die Beschwerde jederzeit 
erhoben werden kann. Wenn man diesen 
Satz heute wegfallen läßt, obwohl die bisherige 
Regelung beibehalten werden soll, ohne daß 
dies klar zum Ausdruck käme, und wir dann 
beantragt haben, diesen Satz doch wieder auf
zunehmen, weil selbst hervorragende Juristen 
sich bei der vorgeschlagenen Fassung im 
Zweifel befanden, so kann ich nur sagen: Ich 
verstehe nicht, wie man, wenn man Rechts
klarheit für das Volk. wünscht, einen solchen 
Satz nicht aufnehmen konnte. 
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Auch habe ich nicht begriffen, daß man, 
wenn es sich um die wichtige Frage der 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
für eine Verwaltungsgerichtshof-Beschwerde 
handelt und man schon nicht so weit gehen will 
wie das Verfassungsgerichtshofgesetz, das die 
Entscheidung über die wichtige Frage der auf
schiebenden Wirkung dem Verfassungsgerichts
hof selbst vorbehalten hat, während hier die 
belangte Behörde, die ja mei!=!tens der schuldige 
Teil ist, über die aufschiebende Wirkung zu 
erkennen hat, daß man dann nicht wenigstens 
unseren Eventualantrag angenommen hat, der 
vorsah, daß die belangte Behörde über dieses 
Ansuchen um aufschiebende Wirkung unver
züglich zu entscheiden hat und daß Beschwer
den gegen die Nichtzuerkennung der auf
schiebenden Wirkung vom Verwaltungs
gerichtshof stets außer derReihe ohne Verzug 
zu behandeln sind. Das ist wohl eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit, wenn es sich um 
diese vielfach lebenswichtige Frage der auf
schiebenden Wirkung handelt und noch gar 
nicht um ein Einsteigen in die Materie selbst. 
Heute ist es so: Wenn eine Beschwerde gegen 
die Ablehnung der aufschiebenden Wirkung 

.. kömmt, gerät sie zum Akt in der Sache selbst 
und wird zugleich mit der Sache selbst erst 
nach Jahren entschieden. 

Endlich ist es auch unverständlich, warum 
man die kleine, aber doch sehr berechtigte 
Forderung abgelehnt hat, daß dann, wenn die 
belangte Behörde zu der Beschwerde in Form 
einer Gegenschrift Stellung nimmt - wozu 
sie das Recht hat - und diese Gegenschrift 
beim Verwaltungsgerichtshof einlangt, der 
Beschwerdeführer eine Ausfertigung der Gegen~ 
schrift sofort nach Einlangen beim Verwaltungs
gerichtshof zugestellt bekommen muß. Das 
hatten wir durch Einfügung von zwei Worten 
verlangt. Diesem aus den Kreisen der Rechts
anwälte dringend vorgebrachten Wuns'ch 
wurde ohne irgendeine Begründung nicht 
stattgegeben, sondern es ist jetzt so, daß die 
Ausfertigung der Gegenschrift nun beim Ver
waltungsgerichtshof liegen bleibt, bis nach 
Jahren die mündliche Verhandlung ausge
schrieben wird. Dann erst bekommt die Partei 
plötzlich, wenn es schon fast zu spät ist, 
die Gegenschrift der belangten Behörde. Wenn 
man solche Dinge erlebt, zweifelt man, ob man 
es in diesem Spiel ganz ehrlich meint. 

Ebenso unbefriedigend ist in dem neu 
geregelten Verfahren in Amtshaftungssachen 
die Bestimmung über die mündliche Verhand
lung. Wenn das Gericht die Überprüfung 
eines von ihm als rechtswidrig erachteten 
Verwaltungsbescheides beim Verwaltungs
gerichtshof, wie es ja vorgesehen ist, beantragt, 
so entscheidet nun der Verwaltungsgerichtshof 
nach seinem freien Ermessen darüber, ob eine 

mündliche Verhandlung darüber stattfindet 
oder nicht. Es ist also nicht so, wie es sonst vor 
dem Verwaltungsgerichtshof üblich ist, daß 
zumindest die Partei, die davon betroffen ist, 
verlangen kann, daß die mündliche Verhand
lung stattfindet. Das also, meine Damen und 
Herren, zur Vervollständigung des Bildes! 

Wenn wir auch mit der Novelle im großen 
ganzen einverstanden sind und uns darüber 
freuen, daß einzelne Anträge von uns durch
gedrungen sind, so kann ich doch nicht umhin, 
meinem Bedauern darüber Ausdruck zu geben, 
daß es mehr als unbefriedigend ist, wenn wohl
durchdachte und bel'echtigte Anträge ohne 
jede Begründung abg,elehnt werden und wenn 
sogar bei der Behandlung dieser Anträge auf 
einmal die Geschäftsordnung nicht richtig 
gehandhabt wird. Die Geschäftsordnung sagt 
ausdrücklich in ihrem § 57, daß, wenn Ab
änderungs- oder Zusatzanträge gestellt werden, 
bei der Abstimmung zuerst über den Ab
änderungsantrag und über den weitergehenden 
Antrag abgestimmt werden muß und dann 
erst über den Hauptantrag oder den engeren 
Antrag abzustimmen ist. Gegen dieses Prinzip 
ist leider wiederholt verstoßen worden. Ich 
möchte bitten, das in Zukunft wirklich genauer 
zu handhaben, denn man tut ja nichts, was 
man nicht wirklich im Interesse der gemein
samen Sache unseres Vaterlandes rechtfertigf?n 
kann. 

Und nun zu der zweiten Vorlage, zur 
Amtshaftungsgesetz-Novelle. Auch bei dieser 
Amtshaftungsgesetz-N ovelle, die eine Änderung 
des immerhin sehr wichtigen § 11 des 
Amtshaftungsgesetzes zum Inhalt hat, muß 
ich am Anfang meiner Ausführungen auf 
die Geschäftsordnung zurückkommen. Es 
wird zwar im Bericht wahrheitsgetreu zu
gegeben, daß ein Antrag Dr. Pfeifer, Dr. Kopf 
und Genossen im Haus eingebracht wurde, 
der im Zusammenhang mit der in Verhandlung 
stehenden N ovellierung des Verwaltungs
gerichtshofgesetzes eine Abänderung des § 11 
des Amtshaftungsgesetzes beantragt und ent
sprechend ausführlich begründet hat. Nun 
aber sagt der Bericht: "Den gleichen Gegen
stand betriff't auch ein Initiativantrag der 
Abg. Dr. Pfeifer, Dr. Kopf und Genossen 
(1l2/A), der jedoch weitergeht und aus 
geschäftsordnungsmäßigen Gründen nicht in 
die Ausschußberatungen einbezogen wurde." 

Gegen diese Behauptung muß ich protestieren. 
Es ist nicht so gewesen, sondern es ist so 
gewesen, daß ich in der vorletzten Sitzung 
des Ausschusses, als die Expertise mit den 
Präsidenten stattfand, einen schrütlichen An
trag dem Obmann des Ausschusses, dem 
Berichterstatter und noch mehreren Mit
gliedern des Ausschusses überreicht habe, 
datiert vom 6. März, und in diesem Antrag 
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folgendes begehrt habe. Ich habe gesagt: 
Unter Berufung auf § 17 A der Geschäfts
ordnung stelle ich den Antrag, den von mir 
am 5. März 1952 im Nationalrat eingebrachten, 
beigeschlossenen Antrag 112/A auf Abänderung 
des Amtshaftungsgesetzes in die Ausschuß
beratungen ein2<ube2<iehen, da er mit der 
Verwaltungsgerichtshofgesetz-Novelle im eng
sten Zusammenhang steht, und den weiteren 
Antrag, der Ausschuß wolle die von mir 
vorgeschlagene Abänderung des Amtshaftungs
gesetzes beschließen. 

Ich habe also eine Woche früher in schrift
licher Form dasselbe gemacht, was eine 
Woche später bloß auf mündlichem Wege 
die Abg. Eibegger und Dr. Tonci6 getan 
haben. Wenn man dann sagt, daß man das 
nicht behandeln kann, ist es wahrlich eine 
Verletzung der Geschäftsordnung (Zustimmung 
bei den Parteigenossen), denn das müssen 
Sie doch zugeben, daß jedes Mitglied des 
Ausschusses dasselbe Recht hat. \Venn ich 
etwas schriftlich beantrage, kann man nicht 
sagen, es stehe nicht auf der Tagesordnung; 
denn auch das andere stand nicht auf der 
Tagesordnung, sondern es wurde ganz richtig 
unter Berufung auf den § 17 der Geschäfts
ordnung wegen des engen Zusammenhanges 
ein Beschluß des Ausschusses gefaßt. Das 
hatte ich aber eine Woche vorher auch be
antragt, und man muß diesen gleichartigen 
und gleichgerichteten Antrag ebenso be
handeln wie den eine Woche später mündlich 

,eingebrachten. Ich muß hier schon fest-
, stellen, daß es unrichtig ist, daß ein geschäfts
ordnungsmäßiges Hindernis 'bestanden hat; 
im Gegenteil, dieser Antrag. gehörte sogar 
zuerst behandelt, weil er weitergehend war 
als der Antrag, der von den Mitgliedern 
der Regierungsparteien eingebracht und ange
nommen wurde. 

Das ist die geschäftsordnungsmäßige An
gelegenheit. Und nun z.um Inhalt selbst. 

Es geht hier um eine grundsätzliche Frage, 
über die man natürlich verschiedene Auf
fassungen haben kann; aber wir haben ja 
unsere Auffassung auch entsprechend be
gründet. Die bisherige Fassung des § 11 
war offensichtlich unbefriedigend, und zwar 
vor allem schon deswegen, weil der Ver
fassungsgerichtshof, der ja schließlich auch 
da ist und eben über die Verfassungswidrigkeit 
eines Bescheides zu Ul'teilen hat, überhaupt 
nicht berücksichtigt worden ist. Schon das 
allein wäre Grund, die Sache zu novellieren, 
aber auch andere Gründe sprechen dafür; 
vor allem müßte das der Klarheit halber 
geschehen. Das ist ja auch der Grund für 
die N ovellierung gewesen. 

Nun wollten wir aber bei dieser Gelegenheit 
eine weitergehende Verbesserung erreichen. 

Wir wollten haben, daß nicht bloß dann, 
wenn ein Bescheid ergangen ist, der letzten 
Endes zu einer Schädigung einer Partei 
und zu einem Amtshaftungsprozeß geführt 
hat, die Frage gestellt wird, ob dieser Be
scheid rechtmäßig oder rechtswidrig ist, 
sondern daß vor allem auch dann, wenn zwar 
kein Bescheid, aber ein Verwaltungsvorgang -
das heißt eine Handlung oder Unterlassung 
eines Verwaltungsorganes - zu einer Rechts
verletzung und damit zu einer Schädigung 
geführt hat, dies in gleicher Weise behandelt 
werden soll. Wir haben ja auch hier in der 
Begründung nochmals gesagt, daß aus einem 
solchen nicht in Bescheidform ergangenen 
Verwaltungsvorgang, der oft ein Willkürakt 
ist, viel häufiger das Unrecht und der Schaden 
entspringt. Auf der anderen Seite können 
und müssen die Bescheide ja ohnedies ange
fochten werden, ehe man den Schadens
prozeß beginnen kann, während diese bescheid
lose Rechtsverletzung mangels eines Be
scheides eben in der Regel vor der Verwaltungs
behörde nicht angefochten werden kann. 

Zweitens aber wollten wir noch etwas 
anderes. Und jetzt werde ich den Antrag 
verlesen, weil ich ihn ja noch einmal als 
Abänderungsantrag ZU dem von dem Aus
schuß beschlossenen § 11 des Amtshaftungs
gesetzes einbringe. Wir müssen wegen der 
anderen Konstruktion daraus eine Verfassungs
bestimmung machen. Dieser 'Abänderungs
antrag lautet also: 

§ 11 des Amtshaftungsgesetzes hat zu 
lauten: 

§ 11 (Verfassungsbestimmung). (1) Ist 
die Entscheidung des Rechtsstreites von 
der Frage der Rechtswidrigkeit eines Ver
waltungsvorganges abhängig. und wird die 
behauptete Rechtswidrigkeit von dem be
klagten Rechtsträger bestritten, so darf 
das Gericht diese Frage nicht selbst prüfen. 
Liegt in dieser Beziehung bereits eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
oder des Verfassungsgerichtshofes vor, so 
ist das Gericht an diese gebunden. Liegt 
aber eine solche nicht vor, so hat das Gericht, 
sofern die Klage nicht gemäß § 2 Abs. 2 
abzuweisen ist, das Verfahren zu unter
brechen und je nach der behaupteten 
Rechtsverletzung beim Verwaltungsgerichts
hof oder Verfassungsgerichtshof den Antrag 
auf Abgabe eines verbindlichen Rechts
gutachtens über die Rechtswidrigkeit des 
Verwaltungsvorganges zu stellen. Art. 144 
Ahs. 2 B.-VG. findet sinngemäß Anwendung. 
Den Parteien steht es frei, sich am Ver
fahren vor dem Verwaltungsgerichtshof oder 
Verfassungsgerichtshof zu beteiligen. Nach 
Abschluß des Verfahrens vor einem dieser 
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Gerichtshöfe hat das Gericht, an das 
abgegebene Rechtsgutachten gebunden, das 
Verfahren fortzusetzen. 
Den Abs. 2 brauche ich nicht mehr vor

zulesen, weil er mit dem bisherigen TeJrt 
übereinstimmt. Es sind bloß gewisse Behörden 
weggelassen worden, von denen inzwischen 
eindeutig festgestellt wurde, daß sie Gerichte 
sind, nämlich die Rückstellungs- und Rück
gabekommissionen usw. 

Das Wesentliche an· unserem Antrag war 
also, daß über die· Frage der Rechtswidrigkeit 
oder der Verfassungswidrigkeit eines Ver
waltungsvorganges, je nachdem, welche Rechts
verletzung behauptet wurde, entweder ein 
verbindliches Gutachten des Verwaltungs
gerichtshofes oder, wenn ein verfassungs
gesetzlich gewährleistetes Recht verletzt 
wurde - die Freiheit des Eigentums, die 
Gleichheit vor dem Gesetz usw. -, ein ver
bindliches Gutachten des Verfassungsgerichts
hofes eingeholt werden soll und daß dieses 
dann für das Gericht eben maßgeblich und 
verbindlich ist. Dieser Vorschlag hat doch 
wahrlich seinen guten Grund. 

Die heute vom Ausschuß vorgeschlagene 
Fassung, meine Damen und Herren, ist 
eine halbe Lösung. Sie ist deswegen eine 
halbe Lösung, weil zwar vom Gericht eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
nach seinem Ermessen eingeholt werden kann, 
was uns auch zuwenig scheint, weil aber 
anderseits nichts darüber gesagt ist, daß 
dann, wenn ein solcher rechtswidriger Be
scheid verfassungswidrig ist, das heißt in 
die verfassungsmäßig gewährleisteten Re~hte 
des einzelnen eingreift, selbstverständlich der 
einzig zuständige Gerichtshof, nämlich der 
Verfassungsgerichtshof, zu befragen und seine 
Entscheidung einzuholen ist. Ich weiß nicht 
wie man sich die Sache in dieser Hinsicht 
überhaupt vorstellt. Der Bericht gibt darüber 
keinen Aufschluß. Wenn man schon an die 
Neuregelung des § II geht, so sah und so 
sehe ich auch heute nicht ein, daß man dann 
nioht eine vollständige Lösung trifft - selbst 
mit der einen kleinen Belastung, daß diese 
N ovellierung eben dann eine Verfassungs
bestimmung wird. 

Wir haben im Ausschuß davon gesprochen, 
und insbesondere der Präsident des Ver
fassungsgerichtshofes, Dr. Adamovich, hat eine 
Ansicht, die ich vollkommen teile, geäußert, 
nämlich, daß es nicht gut ist und in Zukunft 
zu V"ermeiden sein wird, daß neben der Ver
fassungsurkunde soundso viele Verfassungs
bestimmungen in den einzelnen Gesetzen 
eingestreut sind. Wenn man sein Buch 
zur Hand nimmt, so findet man auf mehreren 
Seiten mehr als hund~rt Verfassungs-

bestimmungen nur übersichtsweise aufgezählt, 
ohne ihren Inhalt wiederzugeben. Da.s ist 
sicher ein bedauerlicher Zustand, der bei der 
nächsten Neufassung der Verfassung zu be
seitigen sein wird. Sofern die Verfassungs
bestimmungen überhaupt noch Berechtigung 
haben - in manchen Fällen haben sie diese 
sicher nicht mehr -, wird man eine ent
sprechende Änderung oder Ergänzung der 
Verfassungsurkunde vorzunehmen haben. 

Ich stimme mit dieser Ansicht völlig überein. 
Aber wenn wir heute sohon soundso viele 
Verfassungsbestimmungen haben,· die zum 
Teil wahrlich nicht berechtigt waren oder· 
sind, sondern zum Teil nur aus politischen 
Gründen zur Benaohteiligung der einen oder 
anderen Gruppe eingebaut wurden, wenn 
man das alles schon hat und nun zu einer 
Neuregelung des § 11 des Amtshaftungs
gesetzes geht und hier auf die Schwierigkeit 
stößt, daß die Verfassungsurkunde nicht vor
sieht, daß der Verfassungsgerichtshof auf 
Antrag eines Gerichtes ein Gutachten oder 
eine Entscheidung über die Verfassungsmäßig
keit oder Verfassungswidrigkeit eines konkreten 
Bescheides abzugeben hat, und das des
wegen, weil es in der Verfassungsurkunde 
nicht vorgesehen ist und nach der Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes nur mit Ver
fassungsgesetz oder mit Verfassungs
bestimmung zu machen ist, dann sehe ich 
nicht ein, daß man eine so berechtigte Ver
besserung dann nicht dooh einmal mit Ver
fassungsbestimmungen machen könnte. Bei 
der nächsten N ovellierung der Verfassungs
urkunde würde man sie selbstverständlich 
in dieser Richtung abändern. Von diesem 
Grundgedanken war unser Antrag geleitet. 
Und wenn man diesen Boden betritt, dann 
kann man all das unterbringen, was heute 
fehlt, was aber im Sinne eines Reohtsstaates 
zu wünsohen ist. 

Wie immer Sie nun auch abstimmen und 
entscheiden mögen, wir legen Wert darauf, 
daß dieser unser wohldurchdachter und be
gründeter Antrag zumindest in den steno
graphischen Protokollen für die Zukunft fest
gehalten ist. Vielleicht wird man, wenn man 
vernünftig und ruhig denkt, in späteren Zeiten 
auf diesen Antrag noch einmal zurückkommen. 
Darum, Herr Präsident, überreiche ich Ihnen 
diesen Abänderungsantrag zu § 11 des Amts
haftungsgesetzes und bitte, ihn im Sinne 
der Geschäftsordnung vor dem engeren Antrag 
des Ausschusses zur Abstimmung zu bringen. 
(Beifall bei den Unabhängigen.) 

Der Antrag Dr. Pfeifer ist genügend unter
stützt und steht in Behandlung. 

Abg. Eibegger: Hohes Haus! Die Damen 
und Herren des Hohen Hauses treten in 
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übergroßer Mehrheit wohl zweifelsfrei für Verwaltungsgerichtshofes ausgesprochen wurde , 
die Rechtsstaatlichkeit der Republik Österreich darf der verstärkte Senat nur dann abgehen, 
ein. Die Garanten für diese Rechtsstaatlich- wenn sich wenigstens sechs Mitglieder dafür 
keit in Österreich sind unter voller Berück- aussprechen." Der Art. 7 der Geschäftsordnung 
sichtigung der in der Bundesverfassung vor- des Verwaltungsgerichtshofes lautet aber: 
gesehenen Gewaltentrennung die drei höchsten "Widerspricht ein Beschluß des Senates nach 
Gerichtshöfe. Neben dem Verfassungsgerichts- Ansicht des Vorsitzenden einer Rechtsansicht. 
hof und dem Obersten Gerichtshof besteht die von der Verwaltungsgerichtsbarkeit des 
zur Wahrung der gesetzmäßigen Verwal- österreichischen Staates in einem Erkenntnis 
tung der Verwaltungsgerichtshof. Die funda- oder Beschluß zuletzt ausgesprochen wurde, 
mentalen Grundsätze für das Wirken der so hat der Vorsitzende ... " usw. Die gesetz
drei höchsten Gerichtshöfe sind in der Bundes- liehe Bestimmung sagt also ausdrücklich "Ver
verfassung festgelegt, und die näheren Einzel- waltungsgerichtshof", die Geschäftsordnung 
bestimmungen, die Ausführungsbestimmungen hingegen spricht von der "Verwaltungsgerichts
in Form von Bundesgesetzen, müssen sich barkeit des österreichischen Staates". Die 
daher im Rahmen der Bundesverfassung letzte Fassung könnte Anlaß zu der Meinung 
halten. geben, daß auch die ständige Judikatur des 

Bei der Erörterung der jetzt in Beratung Bundesgerichtshofes der Ära 1934 bis 1938 als 
stehenden Novelle zum Verwaltungsgerichts- Rechtsgrundsätze einzuschließen seien, was 
hof gesetz haben sich die Mitglieder der aber nach dem Wortlaut des Verwaltungs
Regierungsparteien im Ausschuß für Ver- gerichtshofgesetzes eindeutig ausgeschlossen 
fassung und Verwaltungsreform von dem erscheint. 
Gedanken leiten lassen, daß es nicht ange- Bei der Anwendung der ständigen Judikatur 
zeigt ist, Wünsche, die nur bei Abänderung des Verwaltungsgerichtshofes wird sicherlich 
der Bundesverfassung erfüllt werden könnten, größte Vorsicht notwendig sein, weil auch in 
jetzt schon in Erwägung zu ziehen. Die Ver- der k. und k. Monarchie ein Verwaltungs
fassung wird wohl nur dann abzuändern sein, gerichtshof mit dieser Bezeichnung bestanden 
wenn alle verfassungsmäßig bestehenden Mög- hat. Die Änderung in der Auffassung des gesell
lichkeiten ausgeschöpft sind und wenn darüber schaftlichen Lebens macht natürlich auch die 
hinaus ein dringendes Bedürfnis besteht. Zeit- Änderung alter Grundsätze notwendig. Wenn 
bedingt muß berücksichtigt werden, daß Ver- einerseits durch das Gesetz die weitergehende 
fassungsänderungen, auch wenn es sich um Bestimmung der Geschäftsordnung ohnedies 
die kleinste Bestimmung handelt,. zu ihrer ausgeschlossen ist, sodaß die Judikatur des 
Wirksamkeit der einhelligen Zustimmung des Bundesgerichtshofes der Ära 1934 bis 1938 
Alliierten Rates bedürfen, die, wie die Er- nicht als Judikatur des Verwaltungsgerichts
fahrung lehrt, kaum zu erwirken ist. hofes zu gelten hat, so müssen wir anderseits, 

Die in Verhandlung stehende Novelle zum wie bereits erwähnt, auch bei der ständigen 
Verwaltungsgerichtshofgesetz trägt im großen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, 
und ganzen den Erfahrungen, die bisher soweit es die Zeit der Monarchie betrifft, große 
in der Zweiten Republik gesammelt worden Vorsicht walten lassen. Nach dem Inkraft
sind, Rechnung und paßt das Verwaltungs- treten der Novelle zum Verwaltungsgerichts
gerichtshofverfahren den jetzigen Rechts- hofgeset~ muß ohnedies eine Abänderung der 
verhältnissen an. Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichts-

Die sozialistischen Abgeordneten werden hofes erfolgen. 
daher dieser Vorlage die Zustimmung geben, Wir empfehlen deshalb, gleichzeitig dem 
dies allerdings in der bestimmten Erwartung, Wortlaut des Art. 7 der Geschäftsordnung eine 
daß der Verwaltungsgerichtshof bei seiner Neufassung zu geben, die dem Sinn und dem 
Rechtschöpfung die demokratische Verfassung Wortlaut des neuen4 § 14 des Verwaltungs
unserer Republik voll berücksichtigt. gerichtshofgesetzes entspricht. Damit würden 

Ich spreche diese selbstverständliche Er~ alle Zweifel hinsichtlich der Anwendung ver
wartung offen aus, weil in der Termino- alteter Rechtsgrundsätz;e ausgeschaltet und die 
logie, in der Fachsprache des Verwaltungs- Gewähr ge~otel1 werd~n,. daß sich de: Ver
gerichtshof gesetzes einerseits und der Ge- w.altu~gsg~rIcht~~of beI semer Rec~tschopf,:ng 
schäftsordnung für den Verwaltungsgerichtshof ,mcht In dIe Sphare vergangener Zelten begIbt. 
anderseits, starke Unterschiede bestehen. Alles Recht geht vom Volke aus! Das ist die 
Der § 14 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes Präambel, also die Einbegleitung der Ver
sagt in seiner neuen Fassung, die nur fassung der Republik Österreich. Darnach 
geringfügig von der alten Fassung abweicht, haben sich alle Behörden, die Gerichte und 
ausdrücklich: "Von einer Rechtsanschauung, anderen Organe der Republik zu halten. 
die in einem Erkenntnis oder Beschluß des Diesem fundamentalen Grundsatz unserer 

84. Sitzung NR VI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 16

www.parlament.gv.at



3224 84. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VI. GP. - 21. März 1952 

Bundesverfassung wird auf dem Gebiet der 
Verwaltung dann sicher entsprochen, wenn 
sich der Garant für die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, also der Verwaltungsgerichtshof, 
bei seinen Erkenntnissen und Beschlüssen 
nicht Rechtsgrundsätze verflossener gesell
schaftlicher und wirtschaftlicher Epochen zur 
Richtschnur macht, sondern wenn er bei seiner 
Tätigkeit den lebendigen Geist der Jetztzeit 
voll berücksichtigt und beachtet. (Bei/all bei 
der SP(J.) . 

Sache in keinem Zusammenhang. Außerdem 
hat der Abg. Yax Eibegger den Wunsch 
geäußert, dem Auslieferungsbegehren sta~t
z.ugeben. 

Der Immunitätsausschuß hat daher leicht 
die Möglichkeit, dem Wunsche des Kollegen 
Yax Eibegger zu entsprechen, und stellt 
somit den Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Dem Auslieferungsbegehren des Bezirks
gerichtes Knittelfeld vom 13. März 1952, 
U 456/51/10, gegen das Mitglied des National
rates Max Eibegger wird stattgegeben. 

Bei der Abstimmung über die Amtshaftungs
gesetz-Novelle 1952 wird der Abänderungsantrag
Dr. P / ei/ e r abgelehnt und hierauf der. Gesetz-
entwurf in zweiter und dritter Lesung zum Ich bitte, den Antrag anzunehmen. 
Beschluß erhoben. Der Antrag des Ausschusses. wird ange-

Sodann wird die VerwaJ,tungsgerichtshoj- nommen. 
gesetz-Novelle 1952 in der Fassung des Aus
schußberichtes .in z w e i t er und d r i t t er Lesung 
beschlossen. 

Der 3. Punkt der Tagesordnung ist der 
Bericht des Immunitätsausschusses über das 
Auslieferungs begehren des Bezirksgerich tes 
Knittelfeld gegen das ~itglied des National
rates Max Eibegger (521 d. B.). 

Berichterstatter· Frömel: Hohes Haus! Das 
Bezirksgericht Knittelfeld stellt an den 
Nationalrat das Auslieferungsbegehren gegen 
den Abg. Yax Eibegger. 

Der Abg. Yax Ei~egger unternahm am 
19. Oktober 1951 eine Dienstfahrt in seiner 
Heimatstadt Knittelfeld. Er hatte dabei 
das Unglück, daß er auf einer Straßenkreuzung 
mit einem Motorrad zusammenstieß. Es wurde 
beiderseitiger Sachschaden und eine leichte 
Verletzung des Soziusfahrers festgestellt. Die 
Schuldfrage ist noch zu klären, doch besteht 
der Verdacht des Tatbestandes des § 431 
Strafgesetz, das ist die Übertretung gegen 
die körperliche Sicherheit. Mit der Aus
übung des Abgeordnetenmandates steht die 

Präsident Böhm: Bevor ich zum Schluß 
der Sitzung komme, teile ich mit, daß sich 
der Klub des VdU wegen- einer Äußerung 
des Abg. _ Altenburger beschwert hat. 

Der Herr Abg. Altenburger hat in der 
letzten Sitzung betreffend die Person des 
Abg. Dr. Reimann folgende Äußerung ge
macht: "Er war neben mir in Haft, er war 
damals als Konfident in Haft und. hat die 
verraten, die neben ihm gelegen sind." 

Dr. Reimann fühlt sich durch diese Äußerung 
beleidigt. (Zwischenrufe. - Abg. Dr. Gasse
lich: Weil es nicht wahr ist!) Ich muß den 
Abg. Altenburger, wenn er seine Behauptung 
nicht beweisen kann, zur Ordnung rufen. 
(Abg. Altenburger, sich erhebend: Ich stehe 
selbst als Beweis au/!) 

Damit ist die Tagesordnung erschöpft. 

Die n ä ch s t e Sitzung nehme ich für Donners
tag, den 27. März, 11 Uhr vormittag, in Aus
sicht. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

SchlUß der Sitzung: 13 Uhr 5 Minuten 

Druck der Österreichischen Staatsdruokerei. 187452 
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